
Mitgliederportal der TGA-Verbände – BTGA, FGK, RLT-Herstellerverband (08/24) 

Nutzungsbedingungen für Mitglieder des Herstellerverbands Raumlufttechnische 
Geräte e. V.  

Der Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V. (RLT-Herstellerverband), Hoferstr. 5, 71636 
Ludwigsburg, vertreten durch den Vorsitzenden Andreas von Thun, stellt seinen Mitgliedern eine 
gemeinsame Kommunikations-, Kollaborations- und Informationsplattform zum Austausch im 
Verbandsnetzwerk sowohl zwischen Gremien, Arbeitsgruppen und ihren Mitgliedern als auch von 
Mitgliedern untereinander sowie zur Bereitstellung bzw. Bearbeitung von Arbeitsunterlagen zur 
Verfügung.  

1. Nutzungsvoraussetzungen und Registrierung 

Die Zustimmung der Nutzer zur Geltung und Beachtung der Datenschutzbestimmungen, der 
Compliance-Richtlinie sowie der nachfolgenden Nutzungsbedingungen ist Voraussetzung der Nutzung 
des gemeinsamen Netzwerkes und im Rahmen des Registrierungsvorgangs aktiv zu erteilen.  

Das Mitgliederportal steht ausschließlich Mitgliedern der TGA-Verbände sowie eingeladenen Gästen 
zur Verfügung, die Nutzung bedarf der Registrierung. Hierfür sowie für die Aufrechterhaltung des 
Nutzungsverhältnisses ist eine gültige, aktive und persönliche E-Mailadresse erforderlich.  

Das Nutzungsverhältnis kommt nach Einladung mit der Registrierung/Anmeldung des Nutzers auf der 
Plattform zustande. Die Einladung erfolgt per E-Mail.  

Zur Registrierung wird für jeden Nutzer im Mitgliederportal ein Account mit den erforderlichen Daten 
angelegt. Die gekennzeichneten Pflichtangaben des Nutzers sind korrekt mitzuteilen und jederzeit auf 
dem aktuellen Stand zu halten. Nutzer müssen bei der Registrierung den Klarnamen angeben.  

Der RLT-Herstellerverband ist unverzüglich über das Ausscheiden registrierter Nutzer zu informieren. 
Der Zugang ausgeschiedener Nutzer wird gelöscht.  

Nutzer können bei der Registrierung ein den vorgegebenen Mindestanforderungen entsprechendes 
Passwort frei wählen. 

Jeder Nutzer ist dafür verantwortlich, seine Zugangsdaten geheim zu halten. Der personalisierte Zugang 
darf Dritten nicht zur Nutzung überlassen werden und ist vor dem Zugriff Dritter zu schützen. 

2. Nutzerpflichten 

Nutzer sind zur Einhaltung des jeweils geltenden Rechts und zur Beachtung der guten Sitten 
verpflichtet. Das Einstellen oder Verlinken gewaltverherrlichender, jugendgefährdender, rassistischer 
oder pornographischer Inhalte ist untersagt.  

Nutzer haben sicherzustellen, dass verwendete Inhalte und Materialien frei von Rechten Dritter sind und 
keine Rechte Dritter verletzen.  

Kopien, Fotografien bzw. wortgleiche Wiedergaben von Dritttexten oder Bildern dürfen, soweit 
erforderlich, nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Urhebers bzw. Markenrechts- oder sonstigen 
Rechtsinhabers auf die Plattform hochgeladen werden.  

Nicht selbst erstellte Inhalte sind mit Quellenangaben zu versehen. (Autor und Publikationsmedium) 

Das Urheberrecht für vom Nutzer erstellte Beiträge verbleibt beim diesem. Der Nutzer räumt dem RLT-
Herstellerverband mit dem Einstellen seines Beitrags in das Mitgliederportal das Recht ein, den Beitrag 
dauerhaft zum Abruf bereitzuhalten, innerhalb des Mitgliederportals der TGA-Verbände zugänglich zu 
machen und zu verarbeiten. 



Der RLT-Herstellerverband übernimmt keinerlei Gewähr für in das Netzwerk eingestellte Beiträge und 
externe Links sowie die daraus resultierenden Inhalte. Inhalte, die Meinungen oder Wertungen 
enthalten, geben nur die Auffassung des jeweiligen Nutzers wieder.  

Die gewerbliche oder kommerzielle Auswertung der bereitgestellten Informationen sowie die 
Vervielfältigung oder unerlaubte Weitergabe der Beiträge und Inhalte an Dritte ist untersagt.  

Die Plattform dient nicht der Platzierung von Eigenwerbung der Nutzer. Die Verwendung von Zeichen 
in Schrift oder Bild, die auf ein Unternehmen, ein Produkt oder eine Dienstleistung aufmerksam machen, 
ist ohne Einwilligung des Administrators nur so weit gestattet, wie dies im Rahmen der 
zweckentsprechenden Nutzung der Plattform notwendig ist.  

Die Weitergabe von in die Plattform eingestellten Rundschreiben oder sonstigen Informationen an Dritte 
oder an Presseorgane bzw. eine gewerbliche Nutzung ist untersagt.  

Der Nutzer stellt den RLT-Herstellerverband von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund einer 
unzulässigen Nutzung bzw. anderweitigen Pflichtverletzung des Nutzers gegenüber dem RLT-
Herstellerverband geltend gemacht werden. Der Nutzer ist verpflichtet, für alle darüberhinausgehenden 
Schäden sowie Kosten einer erforderlichen Rechtsverfolgung bzw. -verteidigung aufzukommen. Diese 
Verpflichtung besteht auch in Fällen eines Missbrauchs der zur Verfügung gestellten Zugangsdaten 
durch Dritte, sofern den Nutzer hieran ein Verschulden trifft. 

Nutzeraktivitäten, die darauf ausgerichtet sind, die Plattform funktionsuntauglich zu machen oder 
zumindest die Nutzung zu erschweren, sind verboten und können zivil- und strafrechtlich verfolgt 
werden. Untersagt sind insbesondere Maßnahmen, welche die physikalische oder logische Struktur der 
Dienste beeinflussen können, sowie automatisierte Verfahren zum Abgreifen von Daten. 

3. Folgen bei Verstoß gegen die Nutzerpflichten 

Bei einem Verstoß gegen die Nutzerpflichten, gegen geltendes Recht oder die guten Sitten ist der RLT-
Herstellerverband berechtigt, den Nutzer ganz oder teilweise, temporär oder dauerhaft von der Nutzung 
der Angebote des Mitgliederportals auszuschließen, Beiträge des Nutzers zu löschen und/oder 
abzuändern, das Einstellen weiterer Beiträge zu untersagen, einen Nutzer-Account zu sperren, das 
Nutzungsverhältnis zu beenden und/oder rechtliche Schritte gegen den Nutzer einzuleiten. Der RLT-
Herstellerverband ist in diesen Fällen berechtigt, die technischen Möglichkeiten zur Beschränkung oder 
Sperrung des Zugangs zu ergreifen.  

4. Zugang, Erreichbarkeit, Fortbestand des Netzwerks 

Nutzer haben keinen Anspruch auf Zugang zum Netzwerk bzw. Fortbestand oder ständige Verfügbarkeit 
des Dienstes. Der RLT-Herstellerverband kann auch bei größtmöglicher Sorgfalt eine ständige und 
unterbrechungsfreie Abruf- und Funktionsfähigkeit des Netzwerks nicht garantieren und übernimmt 
insoweit keine Haftung.  

Der RLT-Herstellerverband behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen, Inhalte oder Struktur 
des Netzwerkes jederzeit ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder das Angebot einzustellen 
und übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität, Verlässlichkeit, Vollständigkeit und 
Brauchbarkeit der bereitgestellten Inhalte. 

Netzwerknutzer erhalten sämtliche Informationen zu wichtigen Vorgängen das Netzwerk betreffend 
regelmäßig über die dort hinterlegte E-Mail-Adresse und sind selbst für deren Abruf verantwortlich. 

Nutzer haben keinen Anspruch auf Zugang zu einer bestimmten Sektion oder Gruppe innerhalb der 
Plattform, die Entscheidung obliegt allein dem zuständigen Administrator.  

Nicht-Mitglieder können vorübergehende Gasteinladungen in das Mitgliederportal der TGA-Verbände 
erhalten und dieses in eingeschränkter Form nutzen. Dem RLT-Herstellerverband steht es frei, eine 
Einladung ohne Angabe von Gründen zu verweigern.  



5. Beendigung des Nutzungsverhältnisses 

Sowohl der Nutzer als auch der RLT-Herstellerverband sind jederzeit berechtigt, das 
Nutzungsverhältnis durch eine entsprechende Erklärung per E-Mail zu beenden. Eine Kündigungsfrist 
besteht nicht.  

Das Nutzungsverhältnis endet automatisch bei Ausscheiden des Nutzers aus dem RLT-
Herstellerverband.  

Bei Verstoß eines Nutzers gegen die Nutzerpflichten ist der RLT-Herstellerverband berechtigt, das 
Nutzungsverhältnis mit sofortiger Wirkung zu beenden.  

Nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses ist der RLT-Herstellerverband berechtigt, den Zugang des 
Nutzers zum Mitgliederportal zu sperren sowie Profildaten und die vom Nutzer erstellten Inhalte im 
Mitgliederportal zu anonymisieren oder zu löschen. Nutzer haben bei Beendigung des 
Nutzungsverhältnisses grundsätzlich keinen Anspruch auf Löschung der von ihnen stammenden 
Inhalte. Persönliche Daten in Dokumenten, die für die Gremienarbeit notwendig sind, bleiben 
unverändert erhalten.  

6. Haftungsbeschränkung 

Die Nutzung des Mitgliedernetzwerkes der TGA-Verbände erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haftung des 
RLT-Herstellerverbands gegenüber Nutzern für Vermögensschäden beschränkt sich auf vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verfalten, sofern nicht gesetzlich eine verschuldensunabhängige Haftung 
vorgesehen ist. Der Haftungsausschluss erstreckt sich auf die gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen des RLT-Herstellerverbands.  

Der RLT-Herstellerverband hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte über die Plattform 
verlinkter Seiten, distanziert sich daher ausdrücklich von allen Inhalten verlinkter Seiten auf der 
Plattform, macht sich die Inhalte nicht zu eigen und übernimmt insoweit keine Verantwortung. Für den 
Inhalt externer Seiten sind ausschließlich die Betreiber der verlinkten Seiten verantwortlich. Diese 
Erklärung gilt für alle auf dem Mitgliederportal der TGA-Verbände angebrachten Links. 

7. Schlussbestimmungen 

Fragen betreffend das Netzwerk oder Beschwerden über konkrete im Netzwerk eingestellte Inhalte sind 
an die Administratoren des Netzwerkes zu richten unter der E-Mail-Adresse info@rlt-geraete.de – 
Zusatz „Netzwerkadministrator“.   

Für das Mitgliedernetzwerk der TGA-Verbände wird die von der mixxt GmbH, Adenauerallee 134, 53113 
Bonn bereitgestellte Softwarelösung „tixxt“ genutzt. Die allgemeinen Nutzungsbedingungen in der 
jeweils aktuellen Form sind abrufbar unter https://www.tixxt.com/genesis/legal/terms. Bei 
widersprechenden Regelungen in den Nutzungsbedingungen haben die Regelungen des RLT-
Herstellerverbands als besondere Nutzungsbedingungen Vorrang.  

Es gilt deutsches Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Bonn, soweit der Nutzer Kaufmann im Sinne 
des Handelsgesetzbuches ist oder bei Klageerhebung keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, 
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Regelung tritt 
eine Bestimmung, die dem mit der unwirksamen Regelung verfolgten Zweck am nächsten kommt. 

Stand August 2024 


